
Der Rat der Stadt Sankt Augustin möge beschließen: Die Mitglieder des Aufsichtsrates der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin  beauftragen die Geschäftsführung der Wfg 
mit der Einrichtung eines Wirtschaftsbeirates.  
 
Der Wirtschaftsbeirat soll der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in allen örtlichen 
Wirtschaftsfragen beratend zur Seite stehen und nach Bedarf, aber mindestens einmal im Jahr 
zusammentreten. Die Zusammensetzung des Beirates soll die Einbindung der wirtschaftlich 
wichtigen Unternehmen der Stadt, der Industrie- und Handelskammer, der 
Kreishandwerkerschaft, des Hochschulgründerzentrums, den Jungunternehmerstammtisch, 
Gewerkschaften und weiterer wichtiger lokaler wirtschaftlicher Netzwerke und Institutionen 
berücksichtigen. Die genaue Zusammensetzung und Größe des Beirates, sowie die Einbindung in 
die Wirtschaftsförderungsgesellschaft soll der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung 
festlegen. 
 


